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Die vertrags�rztliche T�tigkeit umfasst eine große Zahl von Verordnungen und
anderen Maßnahmen, die von anderen Beteiligten im Gesundheitswesen
umgesetzt und von der zust�ndigen Krankenkasse abgerechnet werden m�s-
sen. Zur besseren Abwicklung der vertrags�rztlichen Versorgung wurden
daher geeignete Vordrucke geschaffen, die einheitlich im gesamten Bundes-
gebiet g�ltig sind. Der Vertragsarzt darf nur solche Vordrucke verwenden,
die ihm von seiner Kassen�rztlichen Vereinigung oder von sonst autorisierten
Stellen zur Verf�gung gestellt worden sind. Er muss sie vollst�ndig, sorgf�ltig
und leserlich ausf�llen, mit dem Vertragsarztstempel versehen und pers�nlich
unterzeichnen. Durchschl�ge der Formulare m�ssen aufbewahrt werden,
zumeist f�r 10 Jahre. Im Folgenden sollen wichtige Vordrucke f�r den haus-
�rztlichen Praxisalltag besprochen werden.

1.1 Krankenversichertenkarte/Abrechnungs-
schein f�r vertrags�rztliche Behandlung

1.1 Krankenversichertenkarte/
Abrechnungsschein f�r
vertrags�rztliche Behandlung

Die Krankenversichertenkarte (KVK) wurde 1994 eingef�hrt und ersetzt den
fr�her �blichen Krankenschein. Alle gesetzlich krankenversicherten bzw.
freiwillig krankenversicherten Mitglieder der Krankenkassen sind im Besitz
einer KVK. Sie muss grunds�tzlich bei jedem Arztbesuch vorgelegt werden.
Die KVK wird mittels Eingabeger�t direkt in die EDV-Anlage der Praxis einge-
lesen. Im Notdienst verwenden die meisten Kollegen tragbare Einleseger�te,
die sp�ter an die Praxis-EDV angeschlossen werden, um die Daten zu �ber-
tragen.
Falls die KVK vom Patienten nicht vorgelegt werden kann bzw. die technische
Anlage in der Praxis ausgefallen ist, kann ein so genanntes Ersatzverfahren
durchgef�hrt werden. In diesen F�llen muss der Abrechnungsschein manuell
ausgef�llt und unbedingt vom Patienten unterschrieben werden.
Die Krankenversichertenkarte darf nicht bei Arbeitsunf�llen und Berufskrank-
heiten bzw. bei Kindergarten- oder Schulunf�llen verwendet werden. F�r diese
F�lle gibt es besondere Vordrucke, die zwischen �rzten und Unfallversiche-
rungstr�gern vereinbart wurden. Die Abb. E-1.1 zeigt eine deutsche und die
seit 2004 sukzessiv eingef�hrte europ�ische KVK.

1.2 Notfall-/Vertretungsschein1.2 Notfall-/Vertretungsschein

Das Formular ist bei Notf�llen, im kassen�rztlichen Notdienst und im Vertre-
tungsfall einzusetzen (bitte ankreuzen) und besteht aus dem ersten Blatt
und zwei Durchschl�gen (Abb. E-1.2).
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E-1.1 E-1.1 Krankenversichertenkarten (KVK)

a Aktuelle deutsche KVK b Europ�ische KVK (sukzessive Einf�hrung)

Zur besseren Abwicklung der vertrags-
�rztlichen Versorgung wurden geeignete
Vordrucke geschaffen, die einheitlich im
gesamten Bundesgebiet g�ltig sind.
Diese sind sorgf�ltig und leserlich
auszuf�llen und vom Arzt pers�nlich
zu unterzeichnen.

Alle gesetzlich krankenversicherten bzw.
freiwillig krankenversicherten Mitglieder
der Krankenkassen sind im Besitz einer
KVK, die 1994 eingef�hrt wurde.

Die Krankenversichertenkarte darf nicht
bei Arbeitsunf�llen und Berufskrankheiten
bzw. bei Kindergarten- oder Schulunf�llen
verwendet werden. F�r diese F�lle gibt es
besondere Vordrucke.

Das Formular ist bei Notf�llen, im kassen-
�rztlichen Notdienst und im Vertretungs-
fall einzusetzen (bitte ankreuzen) und
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E-1.2 Notfall-/Vertretungsschein

Auf dem ersten Blatt sind neben den Diagnosen auch die entsprechenden
Abrechnungsziffern und der weiterbehandelnde Arzt anzugeben.
Auf dem 1. Durchschlag sollen Befunde und therapeutische Maßnahmen f�r
den Weiterbehandler festgehalten werden. Dabei ist es wichtig, diesen
Durchschlag so zeitnah an den Weiterbehandler zu �bermitteln, dass er
bei einer etwaig notwendigen Weiterbehandlung �ber die notwendigen
Informationen verf�gt (z. B. �ber das initial eingesetzte Antibiotikum o. �.).
Dazu kann der Durchschlag dem Patienten ausgeh�ndigt oder umgehend
per Post versandt werden.
Der 2. Durchschlag verbleibt zur Dokumentation beim Behandler, das vor-
dere Blatt geht zur Abrechnung zur KV.

1.3 �berweisungsschein 1.3 �berweisungsschein

Der �berweisungsschein (Abb. E-1.3) darf nur dann ausgestellt werden, wenn
dem Vertragsarzt eine g�ltige KVK vorgelegen hat. In Ausnahmef�llen, z. B. bei
großer Dringlichkeit der durch die �berweisung veranlassten Maßnahmen
oder zweifelsfreier Kassenzugeh�rigkeit, kann hiervon abgewichen werden.
Der Arzt sollte stets angeben, ob die �berweisung zur kurativen Versorgung,
zur Pr�vention oder zur Durchf�hrung von Maßnahmen der sonstigen Hilfen
erfolgt.

mMerke
n Merke: Im Hinblick auf das freie Arztwahlrecht des Versicherten darf in
der Rubrik „�berweisung an“ kein bestimmter Arzt angegeben werden,
sondern lediglich die zutreffende Gebietsbezeichnung (z. B. Chirurg).

besteht aus dem ersten Blatt und zwei
Durchschl�gen (Abb. E-1.2).

Erstes Blatt: Angabe der Diagnose mit
Abrechnungsziffern
Durchschlag: Befunde und
therapeutische Maßnahmen
2. Durchschlag: zur Dokumentation
beim Behandler.

Der �berweisungsschein darf nur dann
ausgestellt werden, wenn dem Vertrags-
arzt eine g�ltige KVK vorgelegen hat (Abb.
E-1.3). In Ausnahmef�llen, z. B. bei großer
Dringlichkeit, kann hiervon abgewichen
werden.
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E-1.3 �berweisungs-/Abrechnungsschein

Nur bei der speziellen Zuweisung an erm�chtigte �rzte oder �rztlich geleitete
Einrichtungen ist die Angabe des betreffenden Namens bzw. die genaue
Anschrift m�glich.
�berweisungsauftr�ge k�nnen erfolgen zur:

Auftragsleistung,
Konsiliaruntersuchung,
Mit-/Weiterbehandlung an einen anderen Arzt oder Psychotherapeuten.

Eine Auftragsleistung erfordert die genaue Angabe der Leistungen nach Art und
Umfang, z. B. durch Angabe der pr�zisen Leistungsbezeichnung. Der aus-
f�hrende Arzt kann nur die im Auftrag definierten Leistungen berechnen.
Eine Erweiterung dieses Auftrages bedarf der Zustimmung des �berweisenden
Kollegen, die vermerkt werden muss. Bei Mit-/Weiterbehandlung obliegt die
Entscheidung �ber weiterf�hrende Diagnostik und Therapie dem Spezialisten.
Er ist zur Mitteilung der Befunde und eingeleiteten Maßnahmen, meist in Form
eines Arztbriefes, verpflichtet.
Im Feld Auftrag/Diagnose/Verdacht sollte der �berweisende Arzt m�glichst
aussagekr�ftige Hinweise f�r den weiterbehandelnden Arzt einf�gen, um
steuernd in die Weiterbehandlung eingreifen zu k�nnen. Leider l�sst das
Textfeld hierzu nur wenig Platz. Sinnvoll w�re die Angabe relevanter
anamnestischer Informationen, bisheriger Therapieversuche und einer Ver-
dachtsdiagnose. Eine aktuelle Studie zeigt, dass es hier erhebliche qualitative
Defizite gibt. Wenn Haus�rzte ihre Rolle als „gatekeeper“ ausf�llen wollen, ist
die �bermittlung ausf�hrlicher Informationen unabdingbar. In anderen L�n-
dern (vorzugsweise mit Prim�rarztsystem, z. B. England) ist es bei �berweisun-
gen �blich, ausf�hrliche Arztbriefe mitzugeben, um den Weiterbehandler
umfassend zu informieren. Hierdurch bieten sich unter Umst�nden M�glich-
keiten zur Einsparung von Ressourcen z. B. durch Vermeidung von Doppel-
untersuchungen.

�berweisungsauftr�ge k�nnen erfolgen
zur:

Auftragsleistung,
Konsiliaruntersuchung,
Mit-/Weiterbehandlung.

Eine Auftragsleistung erfordert die genaue
Angabe der Leistungen nach Art und
Umfang, z. B. durch Angabe der pr�zisen
Leistungsbezeichnung.

Im Feld Auftrag/Diagnose/Verdacht sollte
der �berweisende Arzt m�glichst aus-
sagekr�ftige Hinweise f�r den weiterbe-
handelnden Arzt einf�gen, um steuernd
in die Weiterbehandlung eingreifen zu
k�nnen.
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1.4 Verordnung
von Krankenhausbehandlung

1.4 Verordnung
von Krankenhausbehandlung

Bei der Verordnung von Krankenhausbehandlung sollte der Vertragsarzt
pr�fen, ob eine medizinische Notwendigkeit vorliegt und ob h�usliche Kran-
kenpflege anstelle der Krankenhausbehandlung ausreicht. Der Vordruck
(Abb. E-1.4) ist nicht zu verwenden bei Behandlungen in Vorsorge- und Reha-
bilitationseinrichtungen. Erfolgt die Krankenhausbehandlung aufgrund eines
Unfalls, von Unfallfolgen oder eines Versorgungsleidens, ist eine entspre-
chende Kennzeichnung vorzunehmen, damit die Krankenkassen ggf. Kosten
gegen�ber Dritten geltend machen k�nnen. F�r die Aufnahme�rzte im Kran-
kenhaus ist es hilfreich, wenn m�glichst detaillierte Angaben zu Symptomen,
Befunden, bisherigen Maßnahmen, Dauermedikation, Vorerkrankungen und
ggf. Angeh�rigen notiert werden. Wichtige Vorbefunde sollten in Kopie bei-
gef�gt werden. Blatt 1 und 2 gehen mit dem Patienten ins Krankenhaus,
Blatt 3 verbleibt als Dokumentation beim einweisenden Arzt.
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E-1.4E-1.4 Formular zur Verordnung von Krankenhausbehandlung

Bei der Verordnung von Krankenhausbe-
handlung sollte der Vertragsarzt pr�fen,
ob eine medizinische Notwendigkeit
vorliegt und ob h�usliche Krankenpflege
anstelle der Krankenhausbehandlung
ausreicht. Der Vordruck (Abb. E-1.4) ist
nicht zu verwenden bei Behandlungen
in Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-
tungen.

Kochen, Allgemeinmedizin (ISBN 3131413832) c2006 Georg Thieme Verlag KG


